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Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 77
(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)
1.    Angaben des ausführenden Unternehmers zur Arbeitsstelle
1.1   Ausführender Unternehmer (Firma, Anschrift)
1.2   Art der Arbeiten:
1.3 Lage der Arbeitsstelle  (ggf. bemaßte Skizze)
Ortsstellbereich:
Sekunden
1.4 Dauer der Arbeiten  (am/von - bis, Datum, Uhrzeit):
Anlagen:
Die Art der Arbeit entspricht den Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 77 i.V.m. der Sicherungsanweisung des Bahnbetreibers (HPA). Die Auswahl der / des Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 77 i. V. m. der Sicherungsanweisung des Bahnbetreibers (HPA). Die Arbeit wird unter Beachtung der in dieser Vorschrift aufgeführten Voraussetzungen ausgeführt durch eine:
-     einfache, wenig ablenkende, also unkomplizierte Tätigkeit,
-     in aufrechter Körperhaltung auszuführende Tätigkeit und
-     jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.
Die einzeln arbeitende Person ist über die Grundsätze der Selbstsicherung nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 77 i. V. m. der Sicherungsanweisung des Bahnbetreibers (HPA) unterwiesen.
Die Person, die in einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten die Sicherung übernimmt und die einzeln arbeitende Person werden nach Bedarf und bei Änderung der bahnbetrieblich bedingten Gefahrensituation unverzüglich über neue Gefahren unterrichtet.
Ausführender Unternehmer:
2.  Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle
Nachbargleis
(von/nach bzw. Nr.)
Arbeitsgleis
(von/nach bzw. Nr.)
Nachbargleis
(von/nach bzw. Nr.)
Geschwindigkeit 
[km/h]
Seitlicher Gleisbereich [m]*
* Gleisbereich mind. 2,50 m, wenn Lü-Fahrten B, C oder D nicht ausgeschlossen sind.
Lage Sicherheitsraum (ggf. Skizze):
Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:
(Es darf nur eine Sicherungsmaßnahme angeordnet sein.)
Sperrung der/s Gleise(s) ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt).
oder
Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 Sekunden, die eine Räumzeit von höchstens 5 Sekunden einschließt, sicher erkannt.
Länge der Annäherungsstrecke:
(Sicherheitsfrist = 20 Sekunden)
Länge der Annäherungsstrecke (übrige Fälle):
m
Darüber hinaus wird angeordnet:
Ortsstellbereich! Abriegelung des gesperrten Gleises / der gesperrten Weiche durch den in Punkt 3 mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme Beauftragten.
Sicherungsmaßnahme vor Fahrten im Nachbargleis (sofern erforderlich)
wie Arbeitsgleis
Sicherungsmaßnahme für das Überqueren von Gleisen (sofern erforderlich)
wie Arbeitsgleis
Sonstiges:
Maßnahmen gegen Gefahren des elektrischen Stromes aus der Fahrleitung 
(DGUV Vorschrift 77 § 12; DA zu § 12 Absatz 1)
zuständiger Fdl / Ww / BözM:
(-3450)
(-3430)
(-3473)
(-3479)
(-3440)
(-4652)
(-4538)
(-4540)
(Bahnhof, Stellwerk, Rufnummer)
Die Sicherungsüberwachung erfolgt 
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich: für den Bahnbetrieb zuständige Stelle
3. Entscheidung des ausführenden Unternehmers zur Selbstsicherung
Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.
Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt: *)
*) entfällt, wenn der Mitarbeiter die Sicherung übernimmt, der in Abschnitt 2 
    unterschrieben hat
(Name (Blockschrift)
Wenn die angeordnete(n) Sicherungsmaßnahme(n) nicht durchführbar ist (sind), muss in Abstim-mung mit der Sicherungsüberwachung eine Anpassung der Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden. Dies ist zu dokumentieren.
Ausführender Unternehmer / Beschäftigter:
In die Sicherungsplanung eingewiesen:
1. Mitarbeiter
OrgaKz / Name (Blockschrift)
Unterschrift
2. Mitarbeiter
OrgaKz / Name (Blockschrift)
Unterschrift
Dokumentation der betrieblichen Maßnahmen
Wortlaut des Gesprächs
Abgabe durch
Uhrzeit
Annahme durch
8.2.1.4029.1.523496.503950
04.2016
Arno Rayski
12.2018
RIS-6
Stephan Veh
kleiner SiPL Hafenbahn
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